
Synopse Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Bornheim 

 
Rechnungsprüfungsordnung 

der Stadt Bornheim (alt) 

Der Rat der Stadt Bornheim hat in seiner Sitzung am 
08.12.2016 aufgrund des § 7 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit 
§ 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen zur Durchführung der in den §§ 
100, 101 und 102 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666 / SGV. NW. 2023), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 25.06.2015 (GV.NRW.S.496) 
enthaltenen Bestimmungen folgende Rechnungs-
prüfungsordnung beschlossen. 

 
Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Bornheim 
 
I. Stellung und Organisation des Rechnungs-
prüfungsamtes 
 
§ 1 
 
(1) Das Rechnungsprüfungsamt ist dem Rat unmittelbar 
verantwortlich und in seiner sachlichen Tätigkeit ihm 
unmittelbar unterstellt. Der Bürgermeister / Die 
Bürgermeisterin ist Dienstvorgesetzter / Dienstvorgesetzte 
der Beamten / Beamtinnen und Angestellten des 
Rechnungsprüfungsamtes.  
 
(2) Der Leiter / Die Leiterin und die Prüfer / Prüferinnen des 
Rechnungsprüfungsamtes werden vom Rat bestellt und 
abberufen. Die Prüfer / Prüferinnen sollen Beamte / 
Beamtinnen mindestens des gehobenen Dienstes oder 
Angestellte vergleichbarer Vergütungsgruppen sein. 
 
(3) Der Leiter / Die Leiterin des Amtes und die Prüfer / 
Prüferinnen sollen persönlich und fachlich für die Aufgaben 
des Rechnungsprüfungsamtes geeignet sein und über eine 
umfassende Kenntnis der gesamten Stadtverwaltung 
verfügen. 
 
(4) Der Leiter / Die Leiterin und die Prüfer / Prüferinnen sind 
in der Beurteilung der Prüfungsvorgänge nur dem Gesetz 
unterworfen. 
 
 
II. Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes 
 
§ 2 
 
(1) Das Rechnungsprüfungsamt übt die Kontrolle über die 
Haushaltsführung, das Kassen- und Rechnungswesen, die 
Vermögens- und Schuldenverwaltung und die wirtschaftliche 
Betätigung der Stadt aus. 
 
(2) Gesetzliche Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes 
sind: 
1. Die Prüfung des Jahresabschlusses der Gemeinde, 
2. die Prüfung der Jahresabschlüsse der in § 97 Abs. 1 Nrn. 
1, 2 und 4 GO NRW benannten Sondervermögen, 
3. Prüfung des Gesamtabschlusses, 
4. die laufende Prüfung der Vorgänge in der 
Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des 
Jahresabschlusses, 
5. die dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der 
Gemeinde und ihrer Sondervermögen sowie die Vornahme 
der Prüfungen, 
6. bei Durchführung der Finanzbuchhaltung mit Hilfe 
automatisierter Datenverarbeitung (DV-Buchführung) der 
Gemeinde und ihrer Sondervermögen die Prüfung der Pro-
gramme vor ihrer Anwendung, 
7. die Prüfung der Finanzvorfälle gemäß § 100 Abs. 4 der 

 
Rechnungsprüfungsordnung 

der Stadt Bornheim (neu) 

Der Rat der Stadt Bornheim hat in seiner Sitzung am ...... 
aufgrund des § 7 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 41 Abs. 1 
Satz 2 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen zur Durchführung der in den §§ 59 Abs. 
3 und 101 bis 104 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666 / SGV. NW. 2023), zuletzt 
geändert durch die Verordnung vom 18. Dezember 2018 (GV. 
NRW. S. 759) enthaltenen Bestimmungen folgende 
Rechnungsprüfungsordnung beschlossen. 

 
Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Bornheim 
 
§ 1 Stellung des Rechnungsprüfungsamtes 
 
(1) Die Stadt Bornheim unterhält ein Rechnungsprüfungsamt 
als unmittelbares Gemeindeorgan. 
 
(2) Das Rechnungsprüfungsamt ist dem Rat unmittelbar 
verantwortlich und in seiner sachlichen Tätigkeit ihm 
unmittelbar unterstellt. 
 
(3) Die Bürgermeisterin / Der Bürgermeister ist 
Dienstvorgesetzte / Dienstvorgesetzter  der Beschäftigten des 
Rechnungsprüfungsamtes. 
 
(4) Die Leiterin / Der Leiter und die Prüferinnen / die Prüfer 
sind in der Beurteilung der Prüfungsvorgänge nur dem 
Gesetz unterworfen. 
 
(5) Das Rechnungsprüfungsamt führt den mit den 
Prüfungsgeschäften verbundenen Schriftwechsel selbständig.  
 
 
§ 2 Leitung und Besetzung des Rechnungs-
prüfungsamtes 
 
(1) Das Rechnungsprüfungsamt besteht aus der Leiterin / 
dem Leiter, den Prüferinnen /  den Prüfern und den sonstigen 
Mitarbeiterinnen / Mitarbeitern. 
 
(2) Die Berufung sowie die Abberufung der Leiterin / des 
Leiters sowie der Prüferinnen / Prüfer des 
Rechnungsprüfungsamtes erfolgt nach den Regelungen des 
§ 101 Abs. 4, Satz 1 und Abs. 5 GO NRW. Die 
Voraussetzungen nach § 101 Abs. 3, Abs. 4 Satz 2  und Abs. 
6 GO NRW sind zu  berücksichtigen. 
 
 
§ 3 Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes 
 
(1) Dem Rechnungsprüfungsamt obliegt die Durchführung der 
durch Gesetz gemäß § 102 Abs. 1 und § 104 Abs. 1 GO 
NRW zugewiesenen Aufgaben. 
 
(2) Daneben nimmt das Rechnungsprüfungsamt die 
Aufgaben nach § 104 Abs. 2 GO NRW wahr. 
 
(3) Dem Rechnungsprüfungsamt werden darüber hinaus 
folgende Aufgaben übertragen: 
a. die Prüfung des Jahresabschlusses des Wasserverbandes 
“Südliches Vorgebirge”, 
b. die Prüfung des Jahresabschlusses des Wasserverbandes 
“Dickopsbach”, 
c. die Prüfung des Jahresabschlusses der Strom Netz 
Bornheim Verwaltungs GmbH, 
d. die Prüfung des Jahresabschlusses der Gas Netz 
Bornheim Verwaltungs GmbH, 



Landeshaushaltsordnung, 
8. die Prüfung von Vergaben. 
 
(3) Die Prüfung der von der Stadt Bornheim selbst 
entwickelten oder beschafften Programme für die Automation 
im Bereich der Haushaltswirtschaft vor ihrer Anwendung 
obliegt dem Rechnungsprüfungsamt der Stadt Bornheim 
gemäß § 103 Abs. 1 Ziff. 6 GO NRW. Das 
Rechnungsprüfungsamt kann sich dafür im Einzelfall des 
Rechnungsprüfungsamtes des Rhein-Sieg-Kreises bedienen. 
Haushaltsrechtlich relevante Programme, die vom 
Zweckverband civitec entwickelt oder beschafft wurden, 
werden vor ihrer Anwendung gemäß § 103 Abs. 1 Ziff. 6 GO 
NRW nach § 10 Abs. 1 der öffentlich-rechtlichen Verein-
barung über den Betrieb eines Zweckverbandes von dem 
Rechnungsprüfungsamt des Rhein-Sieg-Kreises geprüft. 
 
(4) Dem Rechnungsprüfungsamt werden folgende weitere 
Aufgaben übertragen: 
1.die Prüfung des Jahresabschlusses des Wasserverbandes 
“Südliches Vorgebirge”, 
2.die Prüfung des Jahresabschlusses des Wasserverbandes 
“Dickopsbach”, 
3.die Prüfung des Jahresabschlusses der Strom Netz 
Bornheim Verwaltungs GmbH, 
4.die Prüfung des Jahresabschlusses der Gas Netz Bornheim 
Verwaltungs GmbH. 
 
(5) Das Rechnungsprüfungsamt kann Prüfungen der 
Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit 
vornehmen. 
 
(6) Der Rat kann dem Rechnungsprüfungsamt weitere 
Prüfungsaufgaben übertragen. 
 
(7) Der Bürgermeister / Die Bürgermeisterin kann innerhalb 
seines / ihres Amtsbereiches unter Mitteilung an den 
Rechnungsprüfungsausschuss dem Rechnungsprüfungsamt 
Aufträge zu Prüfungen erteilen. 
 
(8) Für die Durchführung der Aufgaben des 
Rechnungsprüfungsamtes erlässt der Rat eine 
Dienstanweisung. 
 
 
III. Unterrichtung des Rechnungsprüfungsamtes 
 
§ 3 
 
Alle Ämter haben das Rechnungsprüfungsamt unverzüglich 
von allen Unregelmäßigkeiten, die festgestellt oder vermutet 
werden, unter Darlegung des Sachverhaltes zu unterrichten. 
Das gleiche gilt für alle Verluste durch Diebstahl, Beraubung 
usw. sowie für Kassenfehlbeträge, die dem 
Kassenaufsichtsbeamten / der Kassenaufsichtsbeamtin zu 
melden sind. 
 
§ 4 
 
Das Rechnungsprüfungsamt ist von der Absicht, wesentliche 
organisatorische Maßnahmen durchzuführen, zu unterrichten, 
damit es sich schon im Planungsstadium hierzu äußern kann. 
Dies gilt insbesondere für Änderungen oder Neueinrichtungen 
auf dem Gebiet des Haushalts-, Kassen- und 
Rechnungswesens. 
 
§ 5 
 
(1) Dem Rechnungsprüfungsamt sind die Prüfungsberichte 
sonstiger Prüfungsorgane (z.B. Gemeindeprüfungsanstalt, 
Wirtschaftsprüfer / Wirtschaftsprüferinnen) unverzüglich zu-
zuleiten. 
 
(2) Dem Rechnungsprüfungsamt sind alle Vorschriften, 
Verfügungen und Mitteilungen, durch die Bestimmungen des 
Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens erlassen, 
geändert, erläutert oder aufgehoben werden, unverzüglich 

 
(4) Nach § 104 Abs. 3 und 4 GO NRW kann der Rat dem 
Rechnungsprüfungsamt weitere Aufgaben übertragen und 
der Bürgermeister Aufträge zur Prüfung erteilen. 
 
(5) Die Prüfung von Vergaben gemäß § 104 Abs. 1 Nr. 5 GO 
NRW erfolgt nach  pflichtgemäßem Ermessen der Leiterin / 
des Leiters des Rechnungsprüfungsamtes. Dem 
Rechnungsprüfungsamt werden alle Vergaben mit einem 
Auftragswert ab 5.000 €/netto zugeleitet. Die Prüfung von 
Aufträgen mit einem geringeren Auftragswert bleibt dem 
Rechnungsprüfungsamt vorbehalten.    
 
(6) Im Rahmen der Prüfung der Vorgänge in der 
Finanzbuchhaltung nach § 104 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW führt 
das Rechnungsprüfungsamt eine erweiterte Visakontrolle der 
im Eingangsrechnungsworkflow der Stadt Bornheim 
vorerfassten Belege durch. Den Umfang der Prüfung  legt die 
Leiterin / der Leiter des Rechnungsprüfungsamtes nach 
pflichtgemäßem Ermessen fest.  
 
(7) Das Rechnungsprüfungsamt arbeitet 
steuerungsunterstützend; es prüft nicht nur 
vergangenheitsbezogen, sondern berät und prüft auch 
begleitend und zukunftsgerichtet z.B. durch 
Systemprüfungen, Prozess- und Risikoanalysen sowie die 
Darstellung von Chancen. 
 
 
§ 4 Befugnisse des Rechnungsprüfungsamtes 
 
(1) Dem Rechnungsprüfungsamt ist die Durchführung der ihm 
gestellten Aufgaben in entgegenkommender Weise zu 
erleichtern. 
 
(2) Das Rechnungsprüfungsamt ist berechtigt, jede zur 
Wahrnehmung ihrer Prüfungsaufgaben notwendige Auskunft 
zu fordern. Insbesondere sind Akten, Schriftstücke, Bücher 
und sonstige Unterlagen auf Verlangen vorzulegen, 
auszuhändigen oder zu übersenden. Soweit technisch 
möglich, sind dem  Rechnungsprüfungsamt Leserechte zu 
allen finanzwirksamen Datenverarbeitungsverfahren 
einzuräumen. 
 
(3) Die Leiterin / Der Leiter und die Prüferinnen / Prüfer des 
Rechnungsprüfungsamtes sind berechtigt, 
Ortsbesichtigungen vorzunehmen und die zu prüfenden 
Objekte zu besuchen. Sie haben im Rahmen ihrer 
Prüfungsaufgaben Zutritt zu allen Räumen und können die 
Öffnung von Behältern verlangen. Die Leiterin / Der Leiter des 
Rechnungsprüfungsamtes bestimmt nach pflichtgemäßem 
Ermessen, ob und ggf. inwieweit Räume, Gegenstände und 
Unterlagen sichergestellt werden können. 
 
(4) Zu Berichten und Prüfungsbemerkungen des 
Rechnungsprüfungsamtes ist  fristgerecht Stellung zu 
nehmen. 
 
(5) Die Leiterin / Der Leiter und die Prüferinnen / Prüfer 
weisen sich durch einen vom  Bürgermeister ausgestellten 
Dienstausweis aus. 
 
(6) Die Leiterin / Der Leiter nimmt an den Sitzungen des 
Rechnungsprüfungsausschusses teil. An den Sitzungen des 
Rates, des Hauptausschusses, des Finanzausschusses und 
den anderen Ausschusssitzungen können die Leiterin / der 
Leiter oder die Prüferinnen / Prüfer nach eigenem Ermessen 
oder nach Aufforderung durch den Bürgermeister teilnehmen. 
 
(7) Gemäß § 104 Abs. 6 GO NRW kann sich das 
Rechnungsprüfungsamt mit  Zustimmung des 
Rechnungsprüfungsausschusses Dritter als Prüfer bedienen.  
 
(8) Das Rechnungsprüfungsamt ist nicht berechtigt, selbst 
Verwaltungsgeschäfte vorzunehmen, in die Geschäftsführung 
einzugreifen oder Weisungen für den Geschäftsbetrieb zu 
geben. 



nach ihrem Erscheinen zuzuleiten. Das gleiche gilt für alle 
Unterlagen, die das Rechnungsprüfungsamt für seine 
Prüfungstätigkeit benötigt. 
 
(3) Wirtschaftliche Betriebe und Einrichtungen mit 
kaufmännischer Buchführung haben ihre Zwischen- und 
Jahresabschlüsse dem Rechnungsprüfungsamt einzureichen. 
 
§ 6 
 
Die Namen der Zeichnungsberechtigten innerhalb des 
Haushalts- und Kassenwesens sowie der Umfang der 
erteilten Befugnisse sind dem Rechnungsprüfungsamt 
mitzuteilen. 
 
 
IV. Befugnisse des Rechnungsprüfungsamtes 
 
§ 7 
 
(1) Das Rechnungsprüfungsamt ist berechtigt, von den 
Ämtern und Betrieben der Stadtverwaltung sowie den 
sonstigen seiner Prüfung unterliegenden Einrichtungen jede 
für die Prüfung notwendige Auskunft und Aushändigung von 
Akten, Schriftstücken, Büchern usw. zu verlangen, soweit 
nicht gesetzliche Vorschriften entgegenstehen. 
 
(2) Ergibt die Prüfung Unstimmigkeiten oder Unklarheiten, so 
hat das Rechnungsprüfungsamt die erforderliche Aufklärung 
durch den Dezernenten / die Dezernentin über den 
Bürgermeister / die Bürgermeisterin anzufordern. 
 
(3) Der Leiter / Die Leiterin und die Prüfer / Prüferinnen haben 
im Rahmen ihrer Prüfungsaufgaben Zutritt zu allen Räumen 
und Baustellen. Sie sind befugt, die zu prüfenden 
Veranstaltungen und Einrichtungen zu besuchen. 
 
(4) Das Rechnungsprüfungsamt ist nicht berechtigt, selbst 
Verwaltungsgeschäfte vorzunehmen, in die Geschäftsführung 
einzugreifen oder Weisungen für den Geschäftsbetrieb zu 
geben. 
 
 
V. Unterrichtung durch das Rechnungsprüfungsamt 
 
§ 8 
 
Werden vom Rechnungsprüfungsamt Unregelmäßigkeiten 
festgestellt, so sind der Bürgermeister / die Bürgermeisterin 
und der Vorsitzende / die Vorsitzende des Rechnungsprü-
fungsausschusses zu unterrichten. 
 
 
VI. Rechnungsprüfungsausschuss 
 
§ 9 
 
(1) An den Sitzungen des Rechnungsprüfungsausschusses 
nimmt der Leiter / die Leiterin des Rechnungsprüfungsamtes 
teil. 
 
(2) Er / Sie gibt auf Verlangen dem 
Rechnungsprüfungsausschuss in allen Angelegenheiten, die 
zu dessen Zuständigkeiten gehören, Auskunft und gewährt 
Akteneinsicht. 
 
§ 10 
 
(1) Der Rechnungsprüfungsausschuss prüft den 
Jahresabschluss (§ 101 Abs. 1 Ziff. 1 GO NRW) und den 
Gesamtabschluss (§ 116 Abs. 6 GO NRW). Der 
Rechnungsprüfungsausschuss bedient sich zur Durchführung 
der Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes (§ 101 Abs. 8 GO 
NRW). Der Rechnungsprüfungsausschuss berät über den 
Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsamtes und fasst das 
Ergebnis der Prüfung in einem Bestätigungsvermerk 
zusammen (§ 101 Abs. 3 GO NRW). Der 

 
 
§ 5 Unterrichtungspflicht des Rechnungsprüfungsamtes 
 
Werden Veruntreuungen, Unterschlagungen oder wesentliche 
Unkorrektheiten und Unregelmäßigkeiten festgestellt, so hat 
die Leiterin / der Leiter des Rechnungsprüfungsamtes 
unverzüglich die Bürgermeisterin / den Bürgermeister und die 
Vorsitzende / den Vorsitzenden des 
Rechnungsprüfungsausschusses zu unterrichten. Dem 
Rechnungsprüfungsausschuss ist in seiner nächsten Sitzung 
zu berichten.  
 
 
§ 6 Unterrichtungsrecht des Rechnungsprüfungsamtes 
 
(1) Die Ämter haben das Rechnungsprüfungsamt 
unverzüglich von allen Unregelmäßigkeiten, die festgestellt 
oder vermutet werden, unter Darlegung des Sachverhaltes zu 
unterrichten. Das Gleiche gilt für alle Verluste durch 
Diebstahl, Beraubung usw. sowie für Kassenfehlbeträge, die 
den Verantwortlichen für die  Finanzbuchhaltung und die 
Zahlungsabwicklung zu melden sind. 
 
(2) Das Rechnungsprüfungsamt ist von der Absicht, 
wesentliche organisatorische  Maßnahmen durchzuführen, zu 
unterrichten, damit es sich schon im Planungsstadium hierzu 
äußern kann. Dies gilt insbesondere für Änderungen oder 
Neueinrichtungen auf dem Gebiet des Haushalts-, Kassen- 
und Rechnungswesens. 
 
(3) Dem Rechnungsprüfungsamt sind die Prüfungsberichte 
sonstiger  Prüfungsorgane (z.B. Gemeindeprüfungsanstalt, 
Wirtschaftsprüfer /  Wirtschaftsprüferinnen) sowie 
Organisationsgutachten unverzüglich zuzuleiten. 
 
(4) Dem Rechnungsprüfungsamt sind alle Vorschriften, 
Verfügungen und Mitteilungen, durch die Bestimmungen des 
Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens erlassen, 
geändert, erläutert oder aufgehoben werden, unverzüglich 
nach ihrem Erscheinen zuzuleiten. Das Gleiche gilt für alle 
Unterlagen, die das Rechnungsprüfungsamt für seine 
Prüfungstätigkeit benötigt (z.B. Dienstanweisungen, 
Dienstpläne, Preisverzeichnisse, Gebührenordnungen). 
 
(5) Weiterhin sind dem Rechnungsprüfungsamt die 
Tagesordnungen mit Anlagen und Sitzungsniederschriften 
des Rates und seiner Ausschüsse zuzuleiten oder im Intranet 
oder anderer elektronischer Form zur Einsichtnahme zur 
Verfügung zu stellen.  
 
(6) Wirtschaftliche Betriebe und Einrichtungen mit 
kaufmännischer Buchführung haben ihre Zwischen- und 
Jahresabschlüsse dem Rechnungsprüfungsamt einzureichen. 
 
(7) Dem Rechnungsprüfungsamt sind die Namen und 
Unterschriftsproben aller verfügungs-, anweisungs- und 
zeichnungsberechtigter Beschäftigten mitzuteilen. Außerdem 
sind ihm die Namen der Beschäftigten zu melden, die 
berechtigt sind, für  die Stadt Bornheim 
Verpflichtungserklärungen abzugeben; hierbei ist der Umfang 
der Vertretungsbefugnis zu vermerken. 
 
 
§ 7 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
(1) Die Aufgaben des Rechnungsprüfungsausschusses 
bestimmen sich nach § 59 Abs. 3, 4 GO NRW, § 102 Abs. 2 
GO NRW, § 104 Abs. 6 GO NRW, § 105 Abs. 6 GO NRW. 
 
(2) Der Rechnungsprüfungsausschuss tritt zusammen, wenn 
es die Geschäfte erfordern. Soweit nichts anderes bestimmt 
ist, gilt die Geschäftsordnung für den Rat der Stadt Bornheim 
sinngemäß. An den Sitzungen des 
Rechnungsprüfungsausschusses nehmen neben der 
Bürgermeisterin / dem Bürgermeister, die Kämmerin / der 
Kämmerer und die Leiterin / der Leiter des 



Bestätigungsvermerk ist gemäß § 101 Abs. 7 GO NRW unter 
Angabe von Ort und Tag vom Vorsitzenden des 
Rechnungsprüfungsausschusses zu unterzeichnen. 
 
(2) Der vom Rat festgestellte Jahresabschluss ist nach 
dessen Feststellung gemäß § 96 Abs. 1 S. 1 GO NRW 
öffentlich bekannt zu machen und bis zur Feststellung des 
folgenden Jahresabschlusses zur Einsichtnahme verfügbar 
zu halten (§ 96 Abs. 2 S. 2 GO NRW). 
 
 
VII. Inkrafttreten 
 
§ 11 
 
Diese Rechnungsprüfungsordnung tritt mit dem Tage nach 
der Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Rechnungsprüfungsordnung der Gemeinde Bornheim vom 
12. August 1998 außer Kraft. 
 
---------------------------------------------------------------------------------- 
in Kraft seit 29.12.2016, s. Wochenblatt Schaufenster 52 KW 
v.28.12.2016 
 

Rechnungsprüfungsamtes teil. Auf Anordnung des 
Ausschusses oder der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters 
können auch andere Bedienstete, auf Anordnung der Leiterin 
/ des Leiters des Rechnungsprüfungsamtes weitere 
Prüferinnen / Prüfer oder Mitarbeiterinnen / Mitarbeitern des 
Rechnungsprüfungsamtes hinzugezogen werden. 
  
(3) Die Vorsitzende / Der Vorsitzende des 
Rechnungsprüfungsausschusses ist von der Leiterin / dem 
Leiter des Rechnungsprüfungsamtes über alle wichtigen 
Prüfungsangelegenheiten zu informieren. Sie / Er hat das 
Recht auf Einsicht in die Prüfungsakten und auf Auskunft in 
allen Angelegenheiten die in die Zuständigkeit des 
Rechnungsprüfungsamtes fallen. 
 
(4) Das Rechnungsprüfungsamt legt Berichte über wichtige 
Prüfungen, über alle Prüfungen die es in besonderem Auftrag 
des Rates, des Rechnungsprüfungsausschusses oder des 
Bürgermeisters durchgeführt hat, gleichzeitig der 
Bürgermeisterin / dem Bürgermeister und der Vorsitzenden / 
dem Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses vor. 
Sie sind gemeinsam mit den  Stellungnahmen der 
Bürgermeisterin / des Bürgermeisters in der nächsten Sitzung 
des Rechnungsprüfungsausschusses zu beraten. 
 
 
§ 8 Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Gesamtabschlusses 
 
(1) Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind vom 
Rechnungsprüfungsamt zu prüfen. Über das Ergebnis der 
Prüfung ist zu berichten (=Prüfungsbericht). Zudem ist das 
Ergebnis der Prüfung schriftlich in einem 
Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss 
zusammenzufassen. Der Prüfungsbericht und der 
Bestätigungsvermerk ist dem Rechnungsprüfungsausschuss 
zuzuleiten. 
 
(2) Der Rechnungsprüfungsausschuss prüft den 
Jahresabschluss und den Lagebericht  unter Einbezug des 
Prüfungsberichtes des Rechnungsprüfungsamtes. 
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat zu dem Ergebnis 
seiner Jahresabschlussprüfung schriftlich gegenüber dem Rat 
Stellung zu nehmen. Am Schluss dieses Berichtes hat der 
Rechnungsprüfungsausschuss zu erklären, ob nach dem 
abschließenden Ergebnis seiner Prüfung Einwendungen zu 
erheben sind und ob er den Jahresabschluss und Lagebericht 
billigt. Der Bericht inklusive der Erklärung wird an den Rat zur 
Feststellung des Jahresabschlusses weitergeleitet. 
 
(3) Sofern ein Gesamtabschluss und Gesamtlagebericht 
erstellt wird, finden die vg. Regelungen analog Anwendung. 
 
 
§ 9 In-Kraft-Treten  
 
Diese Rechnungsprüfungsordnung tritt am 01.06.2019 in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Rechnungsprüfungsordnung der 
Gemeinde Bornheim vom 29. Dezember 2016 außer Kraft. 
 

 


